
■ Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung

[1579 A]Bekanntmachung
des Bundesausschusses

der Ärzte und Krankenkassen
über einen Beschluss zur Änderung

der Richtlinien über ärztliche Maßnahmen
zur künstlichen Befruchtung

(Richtlinien über künstliche Befruchtung)
Vom 1. Dezember 2003

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat in seiner
Sitzung am 1. Dezember 2003 beschlossen, die Richtlinien über
künstliche Befruchtung in der Fassung vom 14. August 1990 (ver-
öffentlicht im Bundesarbeitsblatt Nr. 12 vom 30. November 1990),
zuletzt geändert am 26. Februar 2002 (BAnz. S. 10 941), wie folgt zu
ändern:
1 Der Abschnitt „Leistungsvoraussetzungen“ wird wie folgt geän-
dert:
a) In der Nummer 3 wird in Satz vier und fünf jeweils der Halbsatz

„sofern beide Ehegatten gesetzlich versichert sind“ gestrichen
und das Kommazeichen jeweils durch einen Punkt ersetzt.

b) In der Nummer 8 werden im Satz 2 die Wörter „in der Regel“
gestrichen.

c) In der Nummer 8 werden hinter dem zweiten, dritten und fünf-
ten Spiegelstrich die Zahlenangaben „sechsmal“, „viermal“ und
„viermal“ jeweils durch „dreimal“ ersetzt.

d) In der Nummer 8 wird der Satz 3 gestrichen.
e) Nummer 9 wird durch die folgenden Absätze Nummer 9.1, 9.2

und 9.3 ersetzt:
„9.1 Anspruch auf Leistungen zur künstlichen Befruchtung

besteht nur für Versicherte, die das 25. Lebensjahr voll-
endet haben. Der Anspruch besteht nicht für weibliche
Versicherte, die das 40., und für männliche Versicherte,
die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Die angegebenen
Altersgrenzen müssen für beide Partner in jedem Behand-
lungszyklus (Zyklusfall) zum Zeitpunkt des ersten
Zyklustages im Spontanzyklus, des ersten Stimulations-
tages im stimulierten Zyklus bzw. des ersten Tages der
Down-Regulation erfüllt sein.

9.2 Vor Beginn der Behandlung ist der Krankenkasse ein
Behandlungsplan zur Genehmigung vorzulegen (Muster
siehe Anlage I).
Der Behandlungsplan muss folgende Angaben enthalten:
— Geburtsdatum der Ehepartner
— Indikation(en) gemäß Nummer 11.1 bis 11.5
— Behandlungsmethode gemäß Nummer 10.1 bis 10.5
— Art und Anzahl bisher durchgeführter Maßnahmen der

künstlichen Befruchtung
— Voraussichtlich entstehende Behandlungskosten ein-

schließlich aller Medikamentenkosten pro Behand-
lungszyklus (Zyklusfall)

Der Behandlungsplan umfasst maximal 3 in Folge geplante
Zyklen. Die Krankenkassen erteilen die Genehmigung für
den 3. IVF- oder ICSI-Zyklus nur unter dem Vorbehalt,
dass in einem von zwei Behandlungszyklen eine Befruch-
tung stattgefunden hat (vgl. Nummer 8). Bei Inseminatio-
nen im Spontanzyklus (gemäß Nummer 10.1) wird die
Genehmigung für bis zu 8 in Folge geplante Zyklen erteilt.
Bei Änderung der Behandlungsmethode gemäß Nummer
10.1 bis 10.5 sowie spätestens nach Ablauf eines Jahres seit
der Genehmigung ist ein neuer Behandlungsplan vorzule-
gen.

9.3 Der Arbeitsausschuss Familienplanung des Bundesaus-
schusses der Ärzte und Krankenkassen ist berechtigt,
Änderungen am Muster des Behandlungsplanes gemäß
Anlage I vorzunehmen, deren Notwendigkeit sich aus der
praktischen Anwendung ergibt, soweit dadurch der
Behandlungsplan nicht in seinem wesentlichen Inhalt
geändert wird.“

2 Der Abschnitt „Indikationen“ wird wie folgt geändert:
In der Nummer 11.1 werden die Wörter „Zustand nach Konisation“
durch das Wort „Zervikalkanalstenose“ ersetzt.
3 Der Abschnitt „Empfehlungen zur Qualitätssicherung“ wird
wie folgt geändert:
In der Nummer 22.3 wird „Übergangsregelung“ gestrichen.
4 Der Abschnitt „In-Kraft-Treten“ wird wie folgt geändert:
In der Nummer 23 wird der Halbsatz „wobei für die Verfahren nach
den Nummern 10.2 bis 10.4 die Beratung nach Nummer 14 als
Beginn der Maßnahmen anzusehen ist.“ gestrichen und das
2. Kommazeichen durch einen Punkt ersetzt.
5 Nach der Nummer 23 wird Folgendes angefügt:
„Übergangsregelung
24. Ein bis zum 31. Dezember 2003 begonnener Behandlungszyklus

(Zyklusfall) wird gemäß der bis dahin geltenden Regelungen
abgeschlossen. Als Beginn der Maßnahme ist der 1. Zyklustag
im Spontanzyklus, der 1. Stimulationstag im stimulierten
Zyklus bzw. der 1. Tag der Down-Regulation anzusehen.“

6 Der Richtlinie wird folgende Anlage angefügt:
Anlage I — Muster Behandlungsplan

Anlage I — Muster Behandlungsplan

Name der Krankenkasse Name der Krankenkasse
Name, Vorname des Versicherten
(weibl.)

Name, Vorname des Versicherten
(männl.)

Geb. am Geb. am
Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status
Vertragsarzt-Nr. Datum Vertragsarzt-Nr. Datum

Behandlungsplan
für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V
I. Indikation(en) gem. 11.1 bis 11.5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Geplante Behandlungsmaßnahme:
w Insemination im Spontanzyklus (gemäß Nr. 10.1)
w Insemination nach hormoneller Stimulation (gemäß Nr. 10.2)
w In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (gemäß Nr. 10.3)
w Intratubarer Gameten-Transfer (gemäß Nr. 10.4)
w Intracytoplasmatische Spermieninjektion (gemäß Nr. 10.5)
Anzahl und Art bereits erfolgter Behandlungen nach Nr. 10.1
bis 10.5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Kostenschätzung (pro Zyklusfall):
Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diese Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Ände-
rung der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerfordernisse.
Auflistung der EBM-Positionen ggf. auf separatem Beiblatt.

Medikamentenkosten (durchschnittliche Kostenspanne*): . . . . . . . .

*) Diese Angabe steht unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Änderung
aufgrund der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerforder-
nisse.

Sachkosten und Praxisbedarf (durchschnittliche Kostenspanne*):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diese Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen
Änderung aufgrund der diagnostischen und therapeutischen Einzelfall-
erfordernissen.

Gesamtkosten (geschätzt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort, Datum . . . . . . . . . Unterschrift . . . . . . . . . .Praxis/Klinik . . . . . . . . .
IV. Genehmigung durch die Krankenkasse(n)
Der Behandlungs-/Kostenplan wird für 3 in Folge geplante Zyklen
genehmigt*)

*) Die Genehmigung für den 3. IVF oder ICSI-Zyklus steht unter dem Vor-
behalt, dass in einem von 2 Behandlungszyklen eine Befruchtung statt-
gefunden hat. Bei Inseminationen im Spontanzyklus wird die Genehmi-
gung für bis zu 8 in Folge geplante Zyklen erteilt.

w genehmigt
w nicht genehmigt (separate Begründung anbei)
Nach § 27a SGB V sind 50% der entstehenden Kosten (inklusive
Medikamentenkosten) Eigenanteil des Patienten.
Eine abschließende Berechnung kann erst nach Beendigung der
Behandlung erfolgen.
Die voraussichtlichen Kosten pro Zyklusfall werden ca. . . . . . . . . . .e
betragen.
Ort, Datum . . . . . . . .Unterschrift . . . . . . . .Krankenkasse(n) . . . . . . . .
Die Änderung der Richtlinien tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.
Köln, den 1. Dezember 2003

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen
Der Vorsitzende

J u n g

■ Deutsche Bundesbank

Mitteilung Nr. 9001/2004
Regelungen für den Verkauf

von Daueremissionen des Bundes
und vorzeitige Rückgaben von Bundesschatzbriefen

zwischen den Kreditinstituten
und den Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank

(Fassung Januar 2004)
Vom 5. Januar 2004

1 Die Bundesrepublik Deutschland begibt Bundesschatzbriefe
und Finanzierungsschätze als Daueremissionen. Für deren Aus-
gabe und Verkauf sind die jeweiligen Emissionsbedingungen
sowie die Bedingungen für Kreditinstitute maßgebend. Die Dauer-
emissionen des Bundes werden von Kreditinstituten im Auftrag
und für Rechnung des Bundesministeriums der Finanzen unter
Mitwirkung der Deutschen Bundesbank und deren Hauptverwal-
tungen verkauft.
2 Für die Abwicklung des Verkaufs zwischen den Kreditinstitu-
ten und den Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank gelten
nachfolgende Regelungen:
2.1 Zur Beteiligung am Verkauf von Bundesschatzbriefen und
Finanzierungsschätzen haben Kreditinstitute mit einem zur Bör-
sengeschäftsabwicklung (XONTRO) der Deutsche Börse AG
berechtigten Depotbank bei der Clearstream Banking AG Frankfurt
ein schriftliches Anerkenntnis der „Bedingungen für Kreditinsti-
tute für den Verkauf“ bei der Wertpapierabteilung der zuständigen
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank einzureichen.
Kreditinstitute geben die bis 12.00 Uhr von ihren Kunden erteilten
Kaufaufträge sowie die über andere Kreditinstitute erhaltenen Kun-
denaufträge für Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze
gesammelt telefonisch, per Telefax oder schriftlich formlos
geschäftstäglich bis 13.00 Uhr an die Wertpapierabteilung der
zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank weiter.
Nach 12.00 Uhr bei Kreditinstituten eingehende Aufträge zum
Erwerb von Bundesschatzbriefen und Finanzierungsschätzen wer-
den hinsichtlich Zins- bzw. Stückzinsberechnung und Beginn der
zweitägigen Valutierungsfrist als am nächsten Geschäftstag bis
12.00 Uhr erteilt behandelt und zu den dann geltenden Konditio-
nen abgerechnet.
Die bei Kreditinstituten am Geschäftstag vor einem regionalen
Feiertag nach 12.00 Uhr (sowie die gegebenenfalls am regionalen
Feiertag bis 12.00 Uhr) eingehenden Aufträge zum Erwerb von
Bundesschatzbriefen und Finanzierungsschätzen werden hinsicht-
lich Konditionen, Zins. bzw. Stückzinsberechnung und Beginn der
zweitägigen Valutierungsfrist als am regionalen Feiertag bis
12.00 Uhr erteilt behandelt. Die Aufträge sind von den Kreditinsti-
tuten bis spätestens 13.00 Uhr des regionalen Feiertags gesammelt
ausschließlich per Telefax an die Wertpapierabteilung der zustän-
digen Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank zu übermit-
teln. Die Abrechnung erfolgt am Geschäftstag nach dem regionalen
Feiertag.
2.2 Filialen von Kreditinstituten ohne eigenes XONTRO-berech-
tigtes Konto bei der Clearstream Banking AG Frankfurt geben die
von den Kunden erhaltenen Kaufaufträge für Bundesschatzbriefe
und Finanzierungsschätze an ihre Zentrale bzw. Kopfstelle, Spar-
kassen und Kreditgenossenschaften an die regionale Girozentrale
bzw. genossenschaftliche Zentralbank weiter. Andere Kreditinsti-
tute ohne eigenes XONTRO-berechtigtes Konto bei der Clearstream
Banking AG Frankfurt leiten die Kaufaufträge ihrer Kunden über
ein Kreditinstitut mit einem solchen Konto.

Die Wertpapierabteilungen der Hauptverwaltungen der Deutschen
Bundesbank rechnen die geschäftstäglich bis 13.00 Uhr bei ihr ein-
gereichten Aufträge für Bundesschatzbriefe und Finanzierungs-
schätze gleichtägig über XONTRO ab. In den Abrechnungen sind
die den Kreditinstituten gewährten Verkaufsvergütungen berück-
sichtigt. Die Abrechnungsbeträge werden usancegemäß am zwei-
ten Geschäftstag nach dem Geschäftsabschlusstag (Valutierungs-
tag) dem Bundesbank-Girokonto des jeweiligen Kreditinstituts
belastet. Bei Bundesschatzbriefen werden Stückzinsen bis ein-
schließlich des Kalendertages vor dem Valutierungstag verrechnet,
bei Finanzierungsschätzen werden die dem Käufer ab dem Valutie-
rungstag zustehenden Zinsen vom Nennwert abgezogen. Am Valu-
tierungstag erfolgt auch die Gutschrift der Werte auf dem Depot-
konto des jeweiligen Kreditinstituts bei der Clearstream Banking
AG Frankfurt.
3 Für die Abwicklung vorzeitiger Rückgaben von Bundesschatz-
briefen zwischen den Kreditinstituten und den Hauptverwaltun-
gen der Deutschen Bundesbank gilt Folgendes:
3.1 Kreditinstitute mit XONTRO-berechtigtem Konto bei der
Clearstream Banking AG Frankfurt können vorzeitig Rückgaben
von Bundesschatzbriefen für eine gleichtägige Abrechnung bis
13.00 Uhr der zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen
Bundesbank — je nach Vereinbarung mit deren Wertpapier-
abteilung — zur Abwicklung über XONTRO übermitteln oder die
Rückgaben selbst über XONTRO abwickeln.
3.2 Kreditinstitute ohne eigenes XONTRO-berechtigtes Konto bei
der Clearstream Banking AG Frankfurt wickeln die Rückgaben
über ein anderes Kreditinstitut mit einem solchen Konto ab.
3.3 Der Gegenwert der Rückgaben wird usancegemäß am zweiten
Geschäftstag nach dem Geschäftsabschlusstag (Valutierungstag)
dem Bundesbank-Girokonto des jeweiligen Kreditinstituts gut-
geschrieben. Dabei werden bei Bundesschatzbriefen Typ A Nenn-
wert und Stückzinsen und bei Bundesschatzbriefen Typ B der
Rückzahlungswert bis einschließlich des Kalendertages vor dem
Valutierungstag vergütet.
Diese Mitteilung ersetzt mit Wirkung vom 2. Januar 2004 die
Bekanntmachung der Deutschen Bundesbank vom 24. Januar 2003
(BAnz. S. 2500).
Frankfurt a. M., den 5. Januar 2004

DEUTSCHE BUNDESBANK
K o t z N i m m e r r i c h t e r

■ Bundeskartellamt

[1600 A]Bekanntmachung Nr. 3/2004
über die Freigabe eines Zusammenschlusses

Vom 8. Januar 2004
Das Bundeskartellamt hat das Vorhaben der Verlagsgruppe Ran-
dom House GmbH, München, sämtliche Anteile an der Wilhelm
Heyne Verlag GmbH, München, zu erwerben, nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen geprüft und
durch Verfügung vom 24. November 2003 freigegeben.
Bonn, den 8. Januar 2004
B 6 - 22111- Fa - 7/03

Bundeskartellamt
6. Beschlussabteilung

P a e t o w

■ Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung

Zweite Bekanntmachung
über den Fischfang

durch deutsche Fischereibetriebe
im Jahr 2004

Vom 15. Januar 2004
Soweit die Seefischerei auf Grund des gemeinschaftlichen Fische-
reirechts mengenmäßig, örtlich oder zeitlich oder in anderer Weise
beschränkt ist, bedarf der Einsatz von Fischereifahrzeugen gemäß
§ 3 Abs. 1 des Seefischereigesetzes in der Fassung vom 6. Juli 1998
(BGBl. I S. 1791) einer Erlaubnis der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE).
Hierzu wird Folgendes bekannt gemacht:
Mit der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom 19. Dezem-
ber 2003 (ABl. EU Nr. L 344) wurden die Fangquoten für das Jahr
2004 festgelegt.
Es werden hiermit die unter Ziffer II Nr. 3 Buchstaben a und b
der Ersten Bekanntmachung über den Fischfang durch deutsche
Fischereibetriebe im Jahr 2004 vom 8. Dezember 2003 (BAnz.
S. 25 719) verfügten Fangregelungen für die Fischarten Seezunge,
Scholle, Kaisergranat, Steinbutt/Glattbutt in den ICES-Bereichen
IV, IIa (EU-Zone) sowie Schellfisch im ICES-Bereich III, Scholle
im ICES-Bereich IIIa Nord (Skagerrak) aufgehoben und durch fol-
gende Fangregelungen für den Zeitraum bis zum 31. März 2004
ersetzt:

I.
Bewirtschaftung von Seezunge, Scholle und Steinbutt/Glattbutt

in der Nordsee
1. Seezunge in den ICES-Bereichen IV, IIa (EU-Zone)

a) Der Fang von Seezunge wird je Fahrzeug in einem Zeitraum
von drei aufeinander folgenden Monaten auf 30 000 kg (Fang-
gewicht) beschränkt. Die Periode beginnt am 1. Januar 2004
und endet am 31. März 2004. Für Fischereifahrzeuge, die
wechselweise auch in der Krabbenfischerei eingesetzt wer-
den, wird der Fang von Seezungen bis zum 31. März 2004 auf
20 000 kg (Fanggewicht) beschränkt.

b) Die Fangregelung nach Buchstabe a gilt auch für folgende
Fischereifahrzeuge (ehemals Segment 4c4)
EG-interne Nr. Fischereikennzeichen Fahrzeugname

NLD 197901087 NG 1 Jurie van den Berg
DEU 000060400 NG 5 Stadt Emden
GBR B 12558 SC 25 Jelle Ras
NLD 198500737 SC 31 Dr. Maarten Luther
NLD 197901002 NG 12 Maria
DEU 500900105 ST 27 Stadt Tönning

Von der zur Befischung im Jahr 2004 zur Verfügung stehenden
Grundquote werden 200 t bis auf Weiteres zurückgestellt.

2. Scholle in den ICES-Bereichen IV, IIa (EU-Zone)
a) Für die Fischereifahrzeuge gemäß der Tabelle unter Ziffer I

Nr. 1 Buchstabe b dieser Bekanntmachung wird der Fang von
Scholle in dem Zeitraum bis zum 31. März 2004 je Fahrzeug
auf 50 000 kg (Fanggewicht) beschränkt.

b) Für alle anderen Fischereifahrzeuge wird der Fang von
Scholle in einer Periode gemäß Buchstabe a auf 36 000 kg
(Fanggewicht) beschränkt. Diese Regelung gilt nicht für die
unter Buchstabe c genannten Fahrzeuge.

c) Für Fischereifahrzeuge, die wechselweise auch in der Krab-
benfischerei eingesetzt werden, wird der Fang von Scholle
bis zum 31. März 2004 je Fahrzeug auf 25 000 kg (Fang-
gewicht) beschränkt.

Von der Befischung im Jahr 2004 zur Verfügung stehenden
Grundquote werden 342 t bis auf Weiteres zurückgestellt.

Anruf genügt:
02 21/9 76 68-229
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Fordern Sie ein Ansichtsexemplar an!

Bleiben Sie am Ball
in der Außenwirtschaft!
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■ Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung

[1579 A]Bekanntmachung
des Bundesausschusses

der Ärzte und Krankenkassen
über einen Beschluss zur Änderung

der Richtlinien über ärztliche Maßnahmen
zur künstlichen Befruchtung

(Richtlinien über künstliche Befruchtung)
Vom 1. Dezember 2003

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat in seiner
Sitzung am 1. Dezember 2003 beschlossen, die Richtlinien über
künstliche Befruchtung in der Fassung vom 14. August 1990 (ver-
öffentlicht im Bundesarbeitsblatt Nr. 12 vom 30. November 1990),
zuletzt geändert am 26. Februar 2002 (BAnz. S. 10 941), wie folgt zu
ändern:
1 Der Abschnitt „Leistungsvoraussetzungen“ wird wie folgt geän-
dert:
a) In der Nummer 3 wird in Satz vier und fünf jeweils der Halbsatz

„sofern beide Ehegatten gesetzlich versichert sind“ gestrichen
und das Kommazeichen jeweils durch einen Punkt ersetzt.

b) In der Nummer 8 werden im Satz 2 die Wörter „in der Regel“
gestrichen.

c) In der Nummer 8 werden hinter dem zweiten, dritten und fünf-
ten Spiegelstrich die Zahlenangaben „sechsmal“, „viermal“ und
„viermal“ jeweils durch „dreimal“ ersetzt.

d) In der Nummer 8 wird der Satz 3 gestrichen.
e) Nummer 9 wird durch die folgenden Absätze Nummer 9.1, 9.2

und 9.3 ersetzt:
„9.1 Anspruch auf Leistungen zur künstlichen Befruchtung

besteht nur für Versicherte, die das 25. Lebensjahr voll-
endet haben. Der Anspruch besteht nicht für weibliche
Versicherte, die das 40., und für männliche Versicherte,
die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Die angegebenen
Altersgrenzen müssen für beide Partner in jedem Behand-
lungszyklus (Zyklusfall) zum Zeitpunkt des ersten
Zyklustages im Spontanzyklus, des ersten Stimulations-
tages im stimulierten Zyklus bzw. des ersten Tages der
Down-Regulation erfüllt sein.

9.2 Vor Beginn der Behandlung ist der Krankenkasse ein
Behandlungsplan zur Genehmigung vorzulegen (Muster
siehe Anlage I).
Der Behandlungsplan muss folgende Angaben enthalten:
— Geburtsdatum der Ehepartner
— Indikation(en) gemäß Nummer 11.1 bis 11.5
— Behandlungsmethode gemäß Nummer 10.1 bis 10.5
— Art und Anzahl bisher durchgeführter Maßnahmen der

künstlichen Befruchtung
— Voraussichtlich entstehende Behandlungskosten ein-

schließlich aller Medikamentenkosten pro Behand-
lungszyklus (Zyklusfall)

Der Behandlungsplan umfasst maximal 3 in Folge geplante
Zyklen. Die Krankenkassen erteilen die Genehmigung für
den 3. IVF- oder ICSI-Zyklus nur unter dem Vorbehalt,
dass in einem von zwei Behandlungszyklen eine Befruch-
tung stattgefunden hat (vgl. Nummer 8). Bei Inseminatio-
nen im Spontanzyklus (gemäß Nummer 10.1) wird die
Genehmigung für bis zu 8 in Folge geplante Zyklen erteilt.
Bei Änderung der Behandlungsmethode gemäß Nummer
10.1 bis 10.5 sowie spätestens nach Ablauf eines Jahres seit
der Genehmigung ist ein neuer Behandlungsplan vorzule-
gen.

9.3 Der Arbeitsausschuss Familienplanung des Bundesaus-
schusses der Ärzte und Krankenkassen ist berechtigt,
Änderungen am Muster des Behandlungsplanes gemäß
Anlage I vorzunehmen, deren Notwendigkeit sich aus der
praktischen Anwendung ergibt, soweit dadurch der
Behandlungsplan nicht in seinem wesentlichen Inhalt
geändert wird.“

2 Der Abschnitt „Indikationen“ wird wie folgt geändert:
In der Nummer 11.1 werden die Wörter „Zustand nach Konisation“
durch das Wort „Zervikalkanalstenose“ ersetzt.
3 Der Abschnitt „Empfehlungen zur Qualitätssicherung“ wird
wie folgt geändert:
In der Nummer 22.3 wird „Übergangsregelung“ gestrichen.
4 Der Abschnitt „In-Kraft-Treten“ wird wie folgt geändert:
In der Nummer 23 wird der Halbsatz „wobei für die Verfahren nach
den Nummern 10.2 bis 10.4 die Beratung nach Nummer 14 als
Beginn der Maßnahmen anzusehen ist.“ gestrichen und das
2. Kommazeichen durch einen Punkt ersetzt.
5 Nach der Nummer 23 wird Folgendes angefügt:
„Übergangsregelung
24. Ein bis zum 31. Dezember 2003 begonnener Behandlungszyklus

(Zyklusfall) wird gemäß der bis dahin geltenden Regelungen
abgeschlossen. Als Beginn der Maßnahme ist der 1. Zyklustag
im Spontanzyklus, der 1. Stimulationstag im stimulierten
Zyklus bzw. der 1. Tag der Down-Regulation anzusehen.“

6 Der Richtlinie wird folgende Anlage angefügt:
Anlage I — Muster Behandlungsplan

Anlage I — Muster Behandlungsplan

Name der Krankenkasse Name der Krankenkasse
Name, Vorname des Versicherten
(weibl.)

Name, Vorname des Versicherten
(männl.)

Geb. am Geb. am
Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status
Vertragsarzt-Nr. Datum Vertragsarzt-Nr. Datum

Behandlungsplan
für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V
I. Indikation(en) gem. 11.1 bis 11.5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Geplante Behandlungsmaßnahme:
w Insemination im Spontanzyklus (gemäß Nr. 10.1)
w Insemination nach hormoneller Stimulation (gemäß Nr. 10.2)
w In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (gemäß Nr. 10.3)
w Intratubarer Gameten-Transfer (gemäß Nr. 10.4)
w Intracytoplasmatische Spermieninjektion (gemäß Nr. 10.5)
Anzahl und Art bereits erfolgter Behandlungen nach Nr. 10.1
bis 10.5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Kostenschätzung (pro Zyklusfall):
Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diese Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Ände-
rung der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerfordernisse.
Auflistung der EBM-Positionen ggf. auf separatem Beiblatt.

Medikamentenkosten (durchschnittliche Kostenspanne*): . . . . . . . .

*) Diese Angabe steht unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Änderung
aufgrund der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerforder-
nisse.

Sachkosten und Praxisbedarf (durchschnittliche Kostenspanne*):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diese Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen
Änderung aufgrund der diagnostischen und therapeutischen Einzelfall-
erfordernissen.

Gesamtkosten (geschätzt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort, Datum . . . . . . . . . Unterschrift . . . . . . . . . .Praxis/Klinik . . . . . . . . .
IV. Genehmigung durch die Krankenkasse(n)
Der Behandlungs-/Kostenplan wird für 3 in Folge geplante Zyklen
genehmigt*)

*) Die Genehmigung für den 3. IVF oder ICSI-Zyklus steht unter dem Vor-
behalt, dass in einem von 2 Behandlungszyklen eine Befruchtung statt-
gefunden hat. Bei Inseminationen im Spontanzyklus wird die Genehmi-
gung für bis zu 8 in Folge geplante Zyklen erteilt.

w genehmigt
w nicht genehmigt (separate Begründung anbei)
Nach § 27a SGB V sind 50% der entstehenden Kosten (inklusive
Medikamentenkosten) Eigenanteil des Patienten.
Eine abschließende Berechnung kann erst nach Beendigung der
Behandlung erfolgen.
Die voraussichtlichen Kosten pro Zyklusfall werden ca. . . . . . . . . . .e
betragen.
Ort, Datum . . . . . . . .Unterschrift . . . . . . . .Krankenkasse(n) . . . . . . . .
Die Änderung der Richtlinien tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.
Köln, den 1. Dezember 2003

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen
Der Vorsitzende

J u n g

■ Deutsche Bundesbank

Mitteilung Nr. 9001/2004
Regelungen für den Verkauf

von Daueremissionen des Bundes
und vorzeitige Rückgaben von Bundesschatzbriefen

zwischen den Kreditinstituten
und den Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank

(Fassung Januar 2004)
Vom 5. Januar 2004

1 Die Bundesrepublik Deutschland begibt Bundesschatzbriefe
und Finanzierungsschätze als Daueremissionen. Für deren Aus-
gabe und Verkauf sind die jeweiligen Emissionsbedingungen
sowie die Bedingungen für Kreditinstitute maßgebend. Die Dauer-
emissionen des Bundes werden von Kreditinstituten im Auftrag
und für Rechnung des Bundesministeriums der Finanzen unter
Mitwirkung der Deutschen Bundesbank und deren Hauptverwal-
tungen verkauft.
2 Für die Abwicklung des Verkaufs zwischen den Kreditinstitu-
ten und den Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank gelten
nachfolgende Regelungen:
2.1 Zur Beteiligung am Verkauf von Bundesschatzbriefen und
Finanzierungsschätzen haben Kreditinstitute mit einem zur Bör-
sengeschäftsabwicklung (XONTRO) der Deutsche Börse AG
berechtigten Depotbank bei der Clearstream Banking AG Frankfurt
ein schriftliches Anerkenntnis der „Bedingungen für Kreditinsti-
tute für den Verkauf“ bei der Wertpapierabteilung der zuständigen
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank einzureichen.
Kreditinstitute geben die bis 12.00 Uhr von ihren Kunden erteilten
Kaufaufträge sowie die über andere Kreditinstitute erhaltenen Kun-
denaufträge für Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze
gesammelt telefonisch, per Telefax oder schriftlich formlos
geschäftstäglich bis 13.00 Uhr an die Wertpapierabteilung der
zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank weiter.
Nach 12.00 Uhr bei Kreditinstituten eingehende Aufträge zum
Erwerb von Bundesschatzbriefen und Finanzierungsschätzen wer-
den hinsichtlich Zins- bzw. Stückzinsberechnung und Beginn der
zweitägigen Valutierungsfrist als am nächsten Geschäftstag bis
12.00 Uhr erteilt behandelt und zu den dann geltenden Konditio-
nen abgerechnet.
Die bei Kreditinstituten am Geschäftstag vor einem regionalen
Feiertag nach 12.00 Uhr (sowie die gegebenenfalls am regionalen
Feiertag bis 12.00 Uhr) eingehenden Aufträge zum Erwerb von
Bundesschatzbriefen und Finanzierungsschätzen werden hinsicht-
lich Konditionen, Zins. bzw. Stückzinsberechnung und Beginn der
zweitägigen Valutierungsfrist als am regionalen Feiertag bis
12.00 Uhr erteilt behandelt. Die Aufträge sind von den Kreditinsti-
tuten bis spätestens 13.00 Uhr des regionalen Feiertags gesammelt
ausschließlich per Telefax an die Wertpapierabteilung der zustän-
digen Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank zu übermit-
teln. Die Abrechnung erfolgt am Geschäftstag nach dem regionalen
Feiertag.
2.2 Filialen von Kreditinstituten ohne eigenes XONTRO-berech-
tigtes Konto bei der Clearstream Banking AG Frankfurt geben die
von den Kunden erhaltenen Kaufaufträge für Bundesschatzbriefe
und Finanzierungsschätze an ihre Zentrale bzw. Kopfstelle, Spar-
kassen und Kreditgenossenschaften an die regionale Girozentrale
bzw. genossenschaftliche Zentralbank weiter. Andere Kreditinsti-
tute ohne eigenes XONTRO-berechtigtes Konto bei der Clearstream
Banking AG Frankfurt leiten die Kaufaufträge ihrer Kunden über
ein Kreditinstitut mit einem solchen Konto.

Die Wertpapierabteilungen der Hauptverwaltungen der Deutschen
Bundesbank rechnen die geschäftstäglich bis 13.00 Uhr bei ihr ein-
gereichten Aufträge für Bundesschatzbriefe und Finanzierungs-
schätze gleichtägig über XONTRO ab. In den Abrechnungen sind
die den Kreditinstituten gewährten Verkaufsvergütungen berück-
sichtigt. Die Abrechnungsbeträge werden usancegemäß am zwei-
ten Geschäftstag nach dem Geschäftsabschlusstag (Valutierungs-
tag) dem Bundesbank-Girokonto des jeweiligen Kreditinstituts
belastet. Bei Bundesschatzbriefen werden Stückzinsen bis ein-
schließlich des Kalendertages vor dem Valutierungstag verrechnet,
bei Finanzierungsschätzen werden die dem Käufer ab dem Valutie-
rungstag zustehenden Zinsen vom Nennwert abgezogen. Am Valu-
tierungstag erfolgt auch die Gutschrift der Werte auf dem Depot-
konto des jeweiligen Kreditinstituts bei der Clearstream Banking
AG Frankfurt.
3 Für die Abwicklung vorzeitiger Rückgaben von Bundesschatz-
briefen zwischen den Kreditinstituten und den Hauptverwaltun-
gen der Deutschen Bundesbank gilt Folgendes:
3.1 Kreditinstitute mit XONTRO-berechtigtem Konto bei der
Clearstream Banking AG Frankfurt können vorzeitig Rückgaben
von Bundesschatzbriefen für eine gleichtägige Abrechnung bis
13.00 Uhr der zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen
Bundesbank — je nach Vereinbarung mit deren Wertpapier-
abteilung — zur Abwicklung über XONTRO übermitteln oder die
Rückgaben selbst über XONTRO abwickeln.
3.2 Kreditinstitute ohne eigenes XONTRO-berechtigtes Konto bei
der Clearstream Banking AG Frankfurt wickeln die Rückgaben
über ein anderes Kreditinstitut mit einem solchen Konto ab.
3.3 Der Gegenwert der Rückgaben wird usancegemäß am zweiten
Geschäftstag nach dem Geschäftsabschlusstag (Valutierungstag)
dem Bundesbank-Girokonto des jeweiligen Kreditinstituts gut-
geschrieben. Dabei werden bei Bundesschatzbriefen Typ A Nenn-
wert und Stückzinsen und bei Bundesschatzbriefen Typ B der
Rückzahlungswert bis einschließlich des Kalendertages vor dem
Valutierungstag vergütet.
Diese Mitteilung ersetzt mit Wirkung vom 2. Januar 2004 die
Bekanntmachung der Deutschen Bundesbank vom 24. Januar 2003
(BAnz. S. 2500).
Frankfurt a. M., den 5. Januar 2004

DEUTSCHE BUNDESBANK
K o t z N i m m e r r i c h t e r

■ Bundeskartellamt

[1600 A]Bekanntmachung Nr. 3/2004
über die Freigabe eines Zusammenschlusses

Vom 8. Januar 2004
Das Bundeskartellamt hat das Vorhaben der Verlagsgruppe Ran-
dom House GmbH, München, sämtliche Anteile an der Wilhelm
Heyne Verlag GmbH, München, zu erwerben, nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen geprüft und
durch Verfügung vom 24. November 2003 freigegeben.
Bonn, den 8. Januar 2004
B 6 - 22111- Fa - 7/03

Bundeskartellamt
6. Beschlussabteilung

P a e t o w

■ Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung

Zweite Bekanntmachung
über den Fischfang

durch deutsche Fischereibetriebe
im Jahr 2004

Vom 15. Januar 2004
Soweit die Seefischerei auf Grund des gemeinschaftlichen Fische-
reirechts mengenmäßig, örtlich oder zeitlich oder in anderer Weise
beschränkt ist, bedarf der Einsatz von Fischereifahrzeugen gemäß
§ 3 Abs. 1 des Seefischereigesetzes in der Fassung vom 6. Juli 1998
(BGBl. I S. 1791) einer Erlaubnis der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE).
Hierzu wird Folgendes bekannt gemacht:
Mit der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom 19. Dezem-
ber 2003 (ABl. EU Nr. L 344) wurden die Fangquoten für das Jahr
2004 festgelegt.
Es werden hiermit die unter Ziffer II Nr. 3 Buchstaben a und b
der Ersten Bekanntmachung über den Fischfang durch deutsche
Fischereibetriebe im Jahr 2004 vom 8. Dezember 2003 (BAnz.
S. 25 719) verfügten Fangregelungen für die Fischarten Seezunge,
Scholle, Kaisergranat, Steinbutt/Glattbutt in den ICES-Bereichen
IV, IIa (EU-Zone) sowie Schellfisch im ICES-Bereich III, Scholle
im ICES-Bereich IIIa Nord (Skagerrak) aufgehoben und durch fol-
gende Fangregelungen für den Zeitraum bis zum 31. März 2004
ersetzt:

I.
Bewirtschaftung von Seezunge, Scholle und Steinbutt/Glattbutt

in der Nordsee
1. Seezunge in den ICES-Bereichen IV, IIa (EU-Zone)

a) Der Fang von Seezunge wird je Fahrzeug in einem Zeitraum
von drei aufeinander folgenden Monaten auf 30 000 kg (Fang-
gewicht) beschränkt. Die Periode beginnt am 1. Januar 2004
und endet am 31. März 2004. Für Fischereifahrzeuge, die
wechselweise auch in der Krabbenfischerei eingesetzt wer-
den, wird der Fang von Seezungen bis zum 31. März 2004 auf
20 000 kg (Fanggewicht) beschränkt.

b) Die Fangregelung nach Buchstabe a gilt auch für folgende
Fischereifahrzeuge (ehemals Segment 4c4)
EG-interne Nr. Fischereikennzeichen Fahrzeugname

NLD 197901087 NG 1 Jurie van den Berg
DEU 000060400 NG 5 Stadt Emden
GBR B 12558 SC 25 Jelle Ras
NLD 198500737 SC 31 Dr. Maarten Luther
NLD 197901002 NG 12 Maria
DEU 500900105 ST 27 Stadt Tönning

Von der zur Befischung im Jahr 2004 zur Verfügung stehenden
Grundquote werden 200 t bis auf Weiteres zurückgestellt.

2. Scholle in den ICES-Bereichen IV, IIa (EU-Zone)
a) Für die Fischereifahrzeuge gemäß der Tabelle unter Ziffer I

Nr. 1 Buchstabe b dieser Bekanntmachung wird der Fang von
Scholle in dem Zeitraum bis zum 31. März 2004 je Fahrzeug
auf 50 000 kg (Fanggewicht) beschränkt.

b) Für alle anderen Fischereifahrzeuge wird der Fang von
Scholle in einer Periode gemäß Buchstabe a auf 36 000 kg
(Fanggewicht) beschränkt. Diese Regelung gilt nicht für die
unter Buchstabe c genannten Fahrzeuge.

c) Für Fischereifahrzeuge, die wechselweise auch in der Krab-
benfischerei eingesetzt werden, wird der Fang von Scholle
bis zum 31. März 2004 je Fahrzeug auf 25 000 kg (Fang-
gewicht) beschränkt.

Von der Befischung im Jahr 2004 zur Verfügung stehenden
Grundquote werden 342 t bis auf Weiteres zurückgestellt.

Anruf genügt:
02 21/9 76 68-229
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Fordern Sie ein Ansichtsexemplar an!

Bleiben Sie am Ball
in der Außenwirtschaft!
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